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Zweite Durchführungsbestimmung1 
zur Verordnung 

über die Koordinierung 
des Güter- und Personenverkehrs mit Kraftfahrzeugen

vom 16. November 1978

Auf Grund des § 12 der Verordnung vom 11. September 1975 
über die Koordinierung des Güter- und Personenverkehrs mit 
Kraftfahrzeugen (GBl. I Nr. 38 S. 654) wird im Einvernehmen 
mit den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane fol
gendes bestimmt:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Durchführungsbestimmung regelt die Grundsätze 
und Verfahrensweise über die Zuführung von neuen Nutz
fahrzeugen für den Gütertransport an Betriebe, Kombinate, 
Genossenschaften und Einrichtungen mit Werkfuhrpark (nach
folgend Betriebe mit Werkfuhrpark genannt). Sie gilt für

a) die Ministerien für
— Außenhandel,
— Kohle und Energie,
— Erzbergbau, Metallurgie und Kali,
— Chemische Industrie,
— Elektrotechnik und Elektronik,
— Schwermaschinen- und Anlagenbau,
— Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinenbau,
— Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen- und Fahr

zeugbau,
— Leichtindustrie,
— Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie,

— Glas- und Keramikindustrie,
— Bauwesen,
— Verkehrswesen,
— Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft,
— Handel und Versorgung,
— Materialwirtschaft,
— Umweltschutz und Wasserwirtschaft,
— Geologie
sowie deren wirtschaftsleitende Organe, Betriebe, Kom
binate, Genossenschaften, Dienststellen und Einrichtun
gen;

b) die Räte der Bezirke sowie der Stadt- und Landkreise 
und deren Betriebe.

(2) Die Bestimmungen über die Planung und Bilanzierung 
von Fahrzeugen gemäß der Ordnung der Planung der DDR 
sowie der Bilanzierungsordnung werden hierdurch nicht be
rührt.

§ 2
Grundsätze der Ermittlung 

des Bedarfs an Nutzfahrzeugen

Die Betriebe mit Werkfuhrpark haben bei der Ermittlung 
des Bedarfs an Nutzfahrzeugen

a) die volkswirtschaftlich effektive Ausnutzung der Nutz
fahrzeuge,

b) die Entwicklung der für die Belange des Betriebes mit 
Werkfuhrpark zweckmäßige Struktur des Fahrzeugparks,

c) die Leistungsentwicklung unter Beachtung der verein
barten Aufgabenabgrenzung zwischen öffentlichem 
Kraftverkehr und Werkverkehr sowie

d) den rationellen Einsatz des gesellschaftlichen Arbeits
vermögens

zugrunde zu legen.1 1. DB vom 11. September 1975 (GBl. I Nr. 38 S. 657)


